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V

Vorwort

Vor etwa siebzig Jahren wurden die ersten wissenschaftlichen Nachweise erbracht, 
dass Vögel an Glas kollidieren und zu Tode kommen. Seitdem sind die Totfundzah-
len verunglückter Vögel – maßgeblich bedingt durch die bislang ungebremst wach-
sende Nutzung von Glas im Bau – kontinuierlich gestiegen. Mittlerweile liegen aus-
reichend wissenschaftliche Erkenntnisse über die Ursachen und das Ausmaß von 
Vogelschlag durch Glas vor, um das Phänomen aus rechtlicher Perspektive zu be-
gutachten.

Ebenso haben Ausmaß und Intensität künstlicher Beleuchtung bei Nacht in den 
vergangen Jahren erheblich zugenommen. Dies kann insbesondere auf die Einfüh-
rung neuer, sparsamer Lichttechniken zurückgeführt werden. Gleichzeitig wird ein 
massiver Rückgang von Insektenpopulationen und anderen lichtempfindlichen Tie-
ren, insbesondere von Fledermäusen, festgestellt, die regelmäßig auch in ihrem Be-
stand bedroht sind. Wenngleich die Wirkmechanismen des künstlichen Lichts auf 
lichtempfindliche Arten wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt sind, 
kann eine erhebliche Beeinträchtigung indes nicht mehr verneint werden.

Das vorliegende Werk hat zum Ziel, die Anforderungen an bauliche Anlagen und 
die gestalterischen Möglichkeiten zum Schutz vor Vogelschlag nach geltendem 
Recht herauszuarbeiten. Desweiteren wird untersucht, welchen rechtlichen Anfor-
derungen künstliche Beleuchtung bei Nacht unterliegt. Zudem werden rechtliche 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sich die nachteiligen Auswirkungen künst-
lichen Lichts minimieren lassen.

Das Buch richtet sich an Praktikerinnen und Praktiker, die als Vorhabenträgerin 
oder Vorhabenträger, Planerin oder Planer, Behörde oder Naturschutzvereinigung 
die Problematik, welche rechtlichen Pflichten und Gestaltungsmöglichkeiten zum 
Schutz vor den nachteiligen Auswirkungen von Glas und Licht bestehen, zu bewäl-
tigen haben. Gleichzeitig werden Rechtswissenschaft und Rechtspolitik adressiert, 
indem bestehende Schutzlücken in der rechtlichen Problembewältigung aufgedeckt, 
systematische Inkohärenzen identifiziert und Fortentwicklungsbedarf des rechtli-
chen Instrumentariums aufgezeigt werden.



VI

Der vorliegende Band fasst die wesentlichen Ergebnisse eines durch das Bundes-
amt für Naturschutz (BfN) veranlassten und mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) geförderten Forschungs-
vorhabens zusammen. Für die Ermöglichung dieser Untersuchung danken die Au-
toren dem BfN und BMU. Besonderer Dank gebührt den studentischen Hilfskräften 
Liam Ehm, Anne Janssen und Saskia Mielitz für die hilfreiche Unterstützung durch 
Recherche- und Korrekturarbeiten.

Münster im Dezember 2018 Benedikt Huggins und Sabine Schlacke

Vorwort
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A. Einleitung

Vogelschlag wird herkömmlicherweise mit Windenergieanlagen und Flugzeugsi-
cherheit in Verbindung gebracht, allerdings nicht mit Glas, obwohl die meisten Vö-
gel nicht von Windenergieanlagen, sondern durch Aufprall an Glasscheiben getötet 
werden.1 Anlockwirkungen von Licht auf Insekten wird zivilgesellschaftlich als 
potenzielle Störungsquelle für erholsame Abende auf Balkon und im Garten wahr-
genommen. In beiden Fällen werden diese Wirkmechanismen als Beeinträchtigung 
oder Gefahr für den Menschen verstanden. Bislang kaum ist der Frage nachgegan-
gen worden, welche Auswirkungen Glas und Licht auf Tiere haben.

Nach dem derzeitigen Forschungsstand werden in Deutschland 100 bis 115 Mil-
lionen Vögel jährlich durch die Kollision an Glasscheiben getötet.2 Entsprechend 
sterben pro Jahr zwischen 5 bis 10 % der gesamten Vogelpopulation in Deutschland 
durch Vogelschlag an Glas.3 Glasscheiben können von Vögeln optisch nicht wahr-
genommen werden und die Kollision führt in der Regel zu erheblichen Verletzungen 
an Kopf oder Flügeln, die zum Tod des Individuums führen. Allein die Zahl von 
Glasscheiben bei über 18 Millionen Wohngebäuden4 in Deutschland weist auf er-
hebliche Auswirkungen hin.

Diese Forschungserkenntnisse veranlassen zu einer Untersuchung, ob und wie 
sich die Problematik des Vogelschlags rechtlich bewältigen lässt.

Ähnliches gilt auch für die Auswirkungen von künstlichem Licht. Durch Urba-
nisierung und technische Entwicklungen (z. B. LEDs) hat sich der Nachthimmel 
konstant erhellt.5 Bekannt ist, dass künstliches Licht bei Nacht vielfältige 

1 Loss/Will/Marra, Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 2015, 99, 103; Hötker/Thomsen/Koster, Auswir-
kungen regenerativer Energiegewinnung, 2005, S. 41 ff.
2 Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW), Berichte zum Vogelschutz 2017, 
63, 65.
3 Dies., Berichte zum Vogelschutz 2017, 63, 66.
4 Statistisches Bundesamt (Destatis), Gebäude und Wohnungen, 2017, S. 19.
5 Kyba/Kuester et al., Sci. Adv. 2017, DOI: 10.1126/sciadv.1701528, S. 2; Falchi/Cinzano et al., 
Science advances 2016, DOI: 10.1126/sciadv.1600377, S. 2 ff.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-662-58257-2_1&domain=pdf


2

 Auswirkungen auf nachtaktive Tiere, insbesondere Fledermäuse, haben kann. Zu-
gleich gerät der Insektenschwund in Deutschland, der erschreckende Ausmaße ver-
muten lässt, vermehrt in den Fokus.6 Als Ursachen dafür werden insbesondere die 
Intensivierung der Landwirtschaft und Insektizide genannt.7 Künstliches Licht 
wird – bislang – nicht zu den Wirkfaktoren gezählt.8 Indes lässt die Tatsache, dass 
Insekten durch Licht angelockt werden und an der Lichtquelle oftmals verenden, 
verbunden mit der Anzahl von künstlichen Lichtquellen in Deutschland (darunter 
ca. 9 Millionen Straßenleuchten)9 anderes vermuten. Diese Zahlen lassen erahnen, 
dass es sich bei Licht um einen relevanten Faktor handelt, der erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf Populationen betroffener Arten haben kann. Entsprechend wird 
geschätzt, dass allein an deutschen Straßenlaternen 150 Billionen Insekten jährlich 
zu Tode kommen.10

Die Frage nach der rechtlichen Beurteilung dieser Problemlage ist bisher unbe-
antwortet geblieben und soll im Folgenden nachgegangen werden.

 I. Ziel und Gegenstand der Untersuchung

Ziel der Untersuchung ist es, die rechtlichen Anforderungen de lege lata zur Ver-
meidung und Minimierung von Risiken und Gefahren durch Glas und Licht für wild 
lebende Tierarten zu untersuchen, Defizite und Lücken aufzuzeigen sowie Hinweise 
zur Fortentwicklung de lege ferenda zu erarbeiten. Bei diesen Risiken und Gefahren 
handelt es sich vor allem um Tötungsrisiken und -gefahren. Den gegenständlichen 
Schwerpunkt der Untersuchung bilden dabei das Naturschutzrecht, insbesondere 
das Artenschutzrecht, das Immissionsschutzrecht und das Baurecht. Diese Rechts-
bereiche enthalten präventive Verbote wie auch repressive Eingriffs- und Gefahren-
abwehrmaßnahmen, die im Fokus der Analyse stehen werden.

Das Forschungsvorhaben konzentriert sich auf Risiken und Gefahren für flie-
gende Tiere. Untersucht werden Risiken und Gefahren für Vögel durch Vogelschlag 
sowie für Insekten, Fledermäuse und Vögel durch künstliches Licht. Soweit erfor-
derlich werden auch andere Tierarten miteinbezogen. Der Untersuchungsumfang ist 
nicht auf neue Vorhaben wie etwa Gebäude oder Straßen begrenzt, sondern umfasst 
auch Bestandsvorhaben.

6 Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Agrarreport, 2017, S. 12; Hallmann/Sorg et al., PloS one 
2017, DOI: 10.1371/journal.pone.0185809, S. 1; Schmitt, Die Zeit, Nr. 44 vom 26.10.2017, S. 2.
7 Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Agrarreport, 2017, S. 12.
8 Nuß, in: NABU Landesverband Sachsen (Hrsg.), Biologische Vielfalt in Sachsen, 2016, S. 22, 
26 ff.
9 Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), Öffentliche Beleuchtung, 2009, S. 9.
10 Schmid/Doppler et al., Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, 2. Aufl. 2012, S. 39.
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 II. Risiken und Gefahren durch Glas und Lichteinwirkung

Der juristische Begriff der (konkreten) Gefahr ist als eine Sachlage oder ein Verhalten 
definiert, bei dessen ungehindertem Ablauf des zu erwartenden Geschehens in abseh-
barer Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Schäden für ein Rechtsgut zu erwar-
ten sind.11 Während die kausale Verursachung von einigen Schädigungen, wie der Tod 
von Vögeln durch Kollision mit Glasscheiben oder die Anlockung und Tötung von 
Insekten durch Licht, bekannt sind, sind andere Kausalzusammenhänge, Auswirkun-
gen auf bestimmte Tierarten, Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe hingegen 
noch nicht ausreichend erforscht. Insoweit bestehen Erkenntnislücken und wissen-
schaftliche Unsicherheiten. Ferner können Schäden erst im Zusammenspiel mit vielen 
anderen Faktoren kumulativ eintreten oder sich erst langfristig verwirklichen. Wird 
der polizeirechtliche Gefahrenbegriff auf die vorliegenden Sachlagen angewendet, so 
ist oftmals noch keine Gefahrenlage gegeben. M.a.W.: Die Gefahrenschwelle wird 
noch nicht überschritten, sodass derartige Sachlagen polizei- und ordnungsrechtlich 
und teilweise auch umweltrechtlich nicht erfasst werden. Insoweit wird auch der Be-
griff des Risikos verwendet, der vor allem Sachlagen erfasst, bei denen Unsicherheiten 
im Hinblick auf die Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder Schadenshöhe bestehen.12

 III. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung gliedert sich in vier Teile:
Im ersten Teil (B.) werden der naturwissenschaftliche Erkenntnisstand über Ri-

siken und Gefahren für Vögel durch Kollision an Glasflächen sowie für Vögel, Fle-
dermäuse und Insekten durch Lichtquellen und die diesbezüglich diskutierten Ver-
meidungsmaßnahmen vorgestellt.

Im zweiten Teil (C.) wird die rechtliche Bewältigung der Auswirkungen von 
Glas und Licht nach Rechtsgebieten getrennt untersucht und bewertet. Im Umwelt-
recht werden zunächst das Naturschutzrecht, insbesondere das besondere Arten-
schutzrecht und das FFH-Schutzregime sowie sodann das Immissionsschutzrecht 
untersucht. Daran schließt sich die Prüfung des Bau- und Planungsrechts an. Falls 
sich in anderen, nicht spezifisch umweltbezogenen Rechtsgebieten Ansatzpunkte 
zur Vermeidung der Risiken und Gefahren wild lebender, fliegender Tierarten durch 
Glas und Licht ergeben, so werden diese punktuell miteinbezogen.

Anschließend werden im dritten Teil (D.) die rechtlichen Instrumente anhand 
ihrer Vorzüge und Nachteile hinsichtlich ihrer Eignung, die Auswirkungen von Glas 
und Licht zu bewältigen, bewertet und die Schutzlücken de lege lata ermittelt.

Schließlich werden im vierten Teil (E.) die Ergebnisse der Untersuchung – diffe-
renziert nach den Auswirkungen von Glas und Licht – zusammengefasst.

11 Statt vieler Gusy, Polizei- und Ordnungsrecht, 10. Aufl. 2017, Rn. 101 ff.
12 Jaeckel, Gefahrenabwehrrecht und Risikodogmatik, 2012, S. 319 ff.; Reich, Gefahr-Risiko-Rest-
risiko, 1988, S. 85; Kloepfer/Rehbinder et al., Umweltgesetzbuch, 2. Aufl. 1991, S. 119, die den 
Begriff des Risikos als Oberbegriff verwenden.
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B. Naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisstand

Nachfolgend wird zunächst das Phänomen des Vogelschlags vorgestellt (I.). Es wird 
aufgezeigt, welche Ursachen zum Vogelschlag führen und welche Faktoren die Kol-
lisionswahrscheinlichkeit beeinflussen. Es werden Fallgruppen gebildet, die zwi-
schen individuenbedingten Faktoren und äußeren Umwelteinflüssen differenzieren. 
Daran knüpft sich ein Überblick über mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von 
Vogelschlag an. Es folgt eine Beschreibung der Auswirkungen von künstlichem 
Licht auf Insekten, Vögel und Fledermäuse (II.). Hierbei wird vertieft auf die einzel-
nen Ursachen eingegangen. Ferner werden Fallgruppen mit hohen Risiko- und 
Gefahrenpotenzialen herausgearbeitet. Darauf folgt die Darstellung geeigneter 
Vermeidungsmaßnahmen gegen die Auswirkungen von künstlichem Licht. Ab-
schließend werden Risiken und Gefahren durch Glas und Licht sowie die geeigne-
ten Vermeidungsmaßnahmen zusammengefasst (III.).

 I. Vogelschlag als Kollision von Vögeln an Glas

Vogelschlag bezeichnet den Zusammenprall von Vögeln mit Objekten. Im Kontext 
dieser Untersuchung ist unter diesem Begriff die Verletzung oder Tötung eines Vo-
gels durch Kollision an Glas zu verstehen. Eine Kollision ist nicht zwangsläufig 
tödlich. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit, d. h. das Risiko einer tödlichen Kollision 
ist, ist weitgehend unbekannt.1 Versicherungsmathematisch wird Risiko als Produkt 
aus Eintrittswahrscheinlichkeit (Kollisionsrisiko) mal Schadenhöhe definiert.2

1 Untersuchungen geben eine Sterbewahrscheinlichkeit von Kollisionen zwischen 82 und 85 % an 
Klem/Farmer et al., The Wilson Journal of Ornithology 2009, 126. Nach der Ansicht der Länder-
arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, Vögel und Glas, 2016, S. 4, kann die Zahl der Kolli-
sionen mit tödlichen Kollisionen gleichgesetzt werden.
2 Spangenberger, in: Brandt/Spangenberger (Hrsg.), Windenergieanlagen und Rotmilane, 2011, 
S. 17, 21; Roßnagel/Hentschel, in: Führ (Hrsg.), GK-BImSchG, 2016, § 5, Rn. 123.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-662-58257-2_2&domain=pdf
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Die Schadenshöhe variiert beim Vogelschlag zwischen Verletzung und Tod des 
Tieres. Der Tod kann dabei unmittelbar durch den Aufprall eintreten3 oder dadurch, 
dass eine Verletzung mittelbar zum Tod führt, etwa weil das Tier aufgrund einer 
Verletzung verendet oder einem Fressfeind zum Opfer fällt.4

Die Eintrittswahrscheinlichkeit (Kollisionsrisiko) beschreibt die Eintrittshäufig-
keit der Kollisionen von Vögeln an Glas und definiert sich als Wahrscheinlichkeit, 
mit der das Schadenszenario (Verletzung oder Tod des Vogels) eintreten kann.5 Das 
Kollisionsrisiko setzt sich maßgeblich aus dem Anflugrisiko (Wahrnehmbarkeit der 
Glasfläche und vermeintlicher Flugziele)6 mal dem Expositionsrisiko (Vogelaktivi-
tät in der Umgebung) zusammen.7 Welches Schadenszenario, Verletzung oder Tod, 
eintritt, hängt maßgeblich von Aufprallgeschwindigkeit und -winkel ab.8 Hohe An-
fluggeschwindigkeiten führen überwiegend zum Tod des Tieres durch Gehirnblu-
tung oder – selten – durch Genickbruch.9 Bei geringeren Geschwindigkeiten kann 
durch Gehirnblutungen ggf. nur eine Verletzung und nicht der Tod eintreten. Bei 
noch geringerer Anfluggeschwindigkeit kann es zu Verletzungen kommen.10

Dabei stellt die Kollision mit Glas für Vögel eine Todesursache dar, die einen 
großen Teil der anthropogenen Mortalitätsrate ausmacht.11 Das Ausmaß, d. h., wie 
viele Vögel pro Jahr durch Vogelschlag zu Tode kommen, ist in Deutschland nicht 
anhand von Studien belegt, sondern kann nur geschätzt werden.12 Diese Schätzun-
gen sind von Prognosen zu unterscheiden, die als Schlussfolgerungen aus Beob-
achtungen von Vergangenheit und Gegenwart auf zukünftige Ereignisse definiert 
sind.13 Beim Phänomen des Vogelschlags sind bereits die Beobachtungen der Ge-
genwart und Vergangenheit nicht umfassend ermittelt, sodass sich auf dieser 
Grundlage keine Prognose erstellen lässt. Die Schätzungen beruhen auf For-
schungsergebnissen14 aus den USA.15 Anhand dieser Untersuchungen wird die 

3 Mit einer pathologischen Beschreibung Veltri/Klem, Journal of Field Ornithology 2005, 127, 
130 ff.
4 Klem, Bird Observer 2006, 73, 75; Steiof/Altenkamp/Baganz, Berichte zum Vogelschutz 2017, 
69, 71.
5 Vgl. Spangenberger, in: Brandt/Spangenberger (Hrsg.), Windenergieanlagen und Rotmilane, 
2011, S. 17, 22.
6 Siehe dazu die einzelnen Ursachen auf Seite 8 ff.
7 Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, Vögel und Glas, 2016, S. 5.
8 Haupt, Charadrius 2009, 1, 14.
9 Veltri/Klem, Journal of Field Ornithology 2005, 127, 130 ff.
10 Steiof, Der Falke 2018, 25, 27; Haupt, Charadrius 2009, 1, 14.
11 Loss/Will et  al., The Condor 2014, 8, 9. Eine größere anthropogene Gefahr stellen lediglich 
Hauskatzen dar, Loss/Will/Marra, Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 2015, 99, 103.
12 BT-Drs. 18/7522, S. 2; Banks, Human related mortality of birds in the United States, 1979, S. 11.
13 Gusy, Polizei- und Ordnungsrecht, 10. Aufl. 2017, Rn. 111.
14 Beispielhaft Borden/Lockhart et  al., The Ohio Journal of Science 2010, 44, 45; Ocampo-Pe-
nuela/Winton et al., PeerJ 2016, doi: 10.7717/peerj.1652.
15 Bellebaum/Grieger et al., Erheblichkeitsschwellen von Zugvögeln, 2010, S. 256.
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 Gesamtmortalität von Vögeln in den USA auf einen Median von 599 Millionen 
Vögel pro Jahr geschätzt.16 Allerdings wird der Untersuchungsgegenstand aus prak-
tischen Gründen in räumlicher und zeitlicher Hinsicht begrenzt, was bedeutet, dass 
keine ausreichende Datengrundlage für eine Prognose vorliegt.17 Schätzungen für 
ganze Staaten oder Kontinente beruhen insofern in großen Teilen auf unsicheren 
 Tatsachengrundlagen.18 Gleichwohl sind die Untersuchungen geeignet, Ursachen-
zusammenhänge zwischen der Verwendung von Glas und (tödlichen) Kollisionen 
aufzuzeigen.

Auch in Deutschland werden Untersuchungen durchgeführt, um die Zusammen-
hänge der Auswirkungen von Glas auf Vögel zu erforschen.19 Darüber hinaus wer-
den die Hochrechnungen aus den USA herangezogen, um abzuschätzen, wie viele 
Vögel durch Vogelschlag in Deutschland und in Europa getötet werden.20 Dies ist 
aufgrund vergleichbarer Bebauungsstruktur, Durchgrünungsgrad und Architektur in 
Deutschland und in den USA grundsätzlich möglich.21 In Deutschland geht man 
von 100–115 Mio. Vogelschlagopfern pro Jahr aus, was bei einer geschätzten Indi-
viduenzahl von 1,2 bis 1,5 Mrd. Vögeln eine jährliche Mortalität von circa 5–10 % 
ergibt.22 Aufgrund dieser hohen Mortalitätsrate ist nicht auszuschließen, dass Vogel-
schlag an Glas ungeachtet weiterer anthropogen bedingter Mortalitätsfaktoren wie 
Hauskatzen,23 Verkehr,24 Jagd, Stromleitungen,25 Windenergieanlagen26 usw. für 
sich genommen bereits populationswirksam ist.27

16 Loss/Will et al., The Condor 2014, 8, 16; eine gröbere Schätzung bei Klem, Journal of Field Or-
nithology 1990, 120, 121.
17 Vgl. Elle/Weerts et  al., Berichte zum Vogelschutz 2013, 135  f.; Loss/Will et  al., The Condor 
2014, 8, 9.
18 Die Schätzung als „spekulativ“ bezeichnend Klem, Journal of Field Ornithology 1990, 120, 125; 
Loss/Will/Marra, Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 2015, 99, 104.
19 Beispielsweise durch Elle/Weerts et al., Berichte zum Vogelschutz 2013, 135, 136.
20 So Steiof/Altenkamp/Baganz, Berichte zum Vogelschutz 2017, 69, 70. Das zeigen auch neuere 
Veröffentlichung wie Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW), Berichte 
zum Vogelschutz 2017, 63, 12.
21 Steiof, Der Falke 2018, 25, 27; Buer/Regner, Vogel und Umwelt 2002, 31, 32; allerdings wird auf 
methodische Unsicherheiten hingewiesen, Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
(LAG VSW), Berichte zum Vogelschutz 2017, 63, 13; Übernahme ohne Wertung bei Bellebaum/
Grieger et al., Erheblichkeitsschwellen von Zugvögeln, 2010, S. 256.
22 Steiof/Altenkamp/Baganz, Berichte zum Vogelschutz 2017, 69, 71.
23 Loss/Will/Marra, Nat. Commun. 2013, doi: 10.1038/ncomms2380, S. 1398 ff.
24 Vgl. nur BVerwG, Urt. v. 17.01.2007 – 9 A 20/05, NVwZ 2007, 1054, Rn. 99.
25 Vgl. §  41 BNatSchG, dazu Schumacher, in: Schumacher/Fischer-Hüftle (Hrsg.), BNatSchG, 
2. Aufl., 2011, § 41, Rn. 1 ff. m.w.N.
26 Erb, Untersuchungsumfang, 2013, S. 297 ff.
27 Steiof/Altenkamp/Baganz, Berichte zum Vogelschutz 2017, 69, 71; zu den anthropogenen Mor-
talitätsfaktoren Loss/Will/Marra, Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 2015, 99, 104 ff.
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 1. Ursachen von Vogelschlag

Die Kollisionen und die damit verbundenen Tötungen durch Vogelschlag an Glas 
beruhen zum einen auf Ursachen, die an die Fähigkeiten und Verhaltensweisen der 
Vögel selbst anknüpfen. Diese können wiederum in drei Fallgruppen eingeordnet 
werden, die sich durch den jeweiligen Kausalzusammenhang unterscheiden (dazu 
lit. a). Zum anderen beruht Vogelschlag auf Ursachen, die von der Umgebung und 
äußeren Einflüssen bedingt werden (dazu lit. b).

 a) Individuenbedingte Ursachen für Vogelschlag

Hauptursache von Vogelschlag ist, dass Vögel Glas visuell nicht wahrnehmen 
können, obwohl sich Vögel hauptsächlich optisch orientieren.28 Ihre hochentwi-
ckelten Augen sind darauf ausgelegt, eine Rundumsicht zu ermöglichen. Diese 
sind deshalb stark seitlich positioniert. Das führt dazu, dass nur ein geringer Aus-
schnitt des Sichtbereiches von beiden Augenwinkelbereichen abgedeckt wird und 
folglich das stereoskopische Sehen (räumliches Wahrnehmen) nur eingeschränkt 
möglich ist.29

Es können drei Fallgruppen – Durchsicht, Spiegelungen und Anlockwirkung – 
unterschieden werden:

aa) Durchsicht

Bei der ersten Fallgruppe erkennt der Vogel hinter einer Glasfläche ein Flugziel, 
bspw. einen Baum, vermutet eine freie Flugbahn und fliegt das vermeintlich 
 erreichbare Ziel an (Durchsicht). Beispiele sind gläserne Lärmschutzwände, ver-
glaste  Gebäudeecken, Bushaltestellen aus Glas oder verglaste Verbindungsgän-
ge.30  Anflüge wegen Durchsicht können durch sog. Korridorwirkungen verstärkt 
werden. Diese entstehen durch gegenüberliegende Glasscheiben, die für den Vo-
gel die Illusion einer freien Flugbahn erzeugen und deshalb von ihm angeflogen 
werden.31 Um erhebliche Risiken und Gefahren auszulösen, genügen bereits klei-
nere Glasflächen.32

28 Rössler/Laube/Weihs, Vermeidung von Vogelanprall an Glasflächen, 2007, S. 33.
29 Schmid/Doppler et al., Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, 2. Aufl. 2012, S. 5; ausführ-
lich zu den visuellen Eigenschaften Martin, Ibis 2011, 239 ff.
30 Vgl. Schmid/Doppler et al., Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, 2. Aufl. 2012, S. 8 ff.
31 Koszela, Vermeidung von Vogelschlag, 2014, S. 4.
32 Schmid/Doppler et al., Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, 2. Aufl. 2012, S. 8.
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bb) Spiegelungen

Die zweite Gruppe umfasst Fälle, in denen der Vogel durch die Spiegelung des Gla-
ses ein Flugziel vermutet, etwa Vegetation oder den Himmel (Spiegelungen).33 Je 
größer der Reflexionsgrad des Glases ist und je näher sich die Glasfront an der Ve-
getation befindet, desto höher ist das Kollisionsrisiko.34

cc) Anlockwirkung von Licht

Die dritte Fallgruppe beruht auf dem Zusammenwirken von Glas und künstlicher 
Beleuchtung. Vögel werden durch die Beleuchtung im Gebäudeinneren angezogen 
und kollidieren mit den Glasfronten der Gebäude, da sie diese nicht wahrnehmen 
können (Anlockwirkung). Dadurch kann es zum Massentod von Zugvögeln an 
Wolkenkratzern oder Türmen kommen.35 Bei Zugvögeln treten Todesfälle beson-
ders zu Wanderzeiten und verstärkt bei nachts ziehenden Arten auf.36 Das Risiko 
der Kollision wird maßgeblich vom Expositionsrisiko (Vogelaktivität in der 
 Umgebung) bestimmt und variiert je nach Vogelart unter anderem in Abhängigkeit 
von der gewöhnlichen oder wetterbedingten Flughöhe, der Fluggeschwindigkeit37 
und dem Vorkommen in Siedlungsnähe bzw. der Nähe zu Glasscheiben im Jahres-
zyklus.38

dd) Risikoerhöhende Faktoren

Für alle drei Fallgruppen gilt, dass das Kollisionsrisiko steigt, je bodennäher eine 
Vogelart lebt oder je häufiger sich ein Vogel in der Nähe von Glasscheiben aufhält.39 
Diese Beobachtung lässt den Gegenschluss zu, dass das Heranrücken von Gebäu-
den mit einer Glasfront an Grün- und Naturflächen das Kollisionsrisiko maßgeblich 

33 Dies., Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, 2. Aufl. 2012, S. 6.
34 Steiof/Altenkamp/Baganz, Berichte zum Vogelschutz 2017, 69, 83; besonders durch Dreifachver-
glasung und Sonnenschutzfenster wird das Kollisionsrisiko gesteigert, Koszela, Vermeidung von 
Vogelschlag, 2014, S. 38.
35 Mit einigen Beispielen Herrmann/Baier/Bosecke, NuL 2006, 115 f.
36 Etwa zwei Drittel der Zugvögel ziehen bei Nacht, vgl. Kobler, Lichtverschmutzung, 2002, S. 14.
37 Klem, Journal of Field Ornithology 1990, 120, 125.
38 So Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, Vögel und Glas, 2016, S. 4; allerdings 
können Arten betroffen sein, die gewöhnlich nicht in Siedlungsnähe zu erwarten sind. So wurde 
nachgewiesen, dass auch Raubvögel in der Nähe von Glasbauten jagen, weil dort Beute verfügbar 
ist, jedoch selbst durch Kollisionen zu Tode kommen Klem, Proceedings of the Pennsylvania Aca-
demy of Science 1981, 90, 91.
39 Klem, Journal of Field Ornithology 1990, 120, 124.
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erhöht.40 Des Weiteren erhöht sich das Kollisionsrisiko in Abhängigkeit von der 
Gebäudehöhe.41 Für kleine Gebäude (1 bis 3 Stockwerke) ist ein Median von ca. 
zwei, bei Gebäuden mittlerer Höhe (4 bis 11 Stockwerke) von ca. 22 und bei hohen 
Gebäuden (12 oder mehr Stockwerke) von ca. 24 tödlichen Kollisionen pro Jahr 
anzunehmen.42 Kumulieren mehrere Faktoren, ist mit einer hohen Anzahl von Vo-
gelschlagopfern zu rechnen.43

Der Kern der Problematik besteht darin, dass Vögel Glasscheiben als Hindernis 
nicht (rechtzeitig)44 erkennen können. Zu einer Kollision kommt es in der Regel erst 
dann, wenn ein Vogel einen Anreiz hat, die Glasscheibe anzufliegen. Sowohl bei 
Durchsicht als auch bei Spiegelungen bedarf es daher eines Flugziels, das für den 
Vogel attraktiv erscheint. Es kommt somit maßgeblich auf die Umgebungsattrakti-
vität an.45 Das führt dazu, dass sich die Kollisionsrisiken kaum abstrakt bestimmen 
lassen und regelmäßig eine Einzelfallbetrachtung vonnöten ist.46 Das schließt je-
doch nicht aus, Parameter zu bestimmen, mit denen die Einzelfallbetrachtung leich-
ter fällt und vergleichbare Ergebnisse erzielt werden können.47 Um die Phänomene 
des Vogelschlags näher zu beleuchten, wurden die Faktoren identifiziert, die auf die 
Kollisionsrisiken Einfluss haben.48 Zu diesen Faktoren zählen u. a. die Anflugfläche 
(Glasfläche), Glaseigenschaften, exponierte Glasflächen (z. B. transparente Ecken, 
gläserne Verbindungsgänge)49 und die Umgebungsattraktivität.50 Die Umgebungs-
attraktivität51 hat Einfluss auf die Vogelaktivität in der Umgebung und ist von dem 
einzelnen Gebäude unabhängig.52

40 Hier wird die Nähe zur Vegetation als einer der bestimmenden Faktoren der Kollision herausge-
arbeitet Klem/Farmer et al., The Wilson Journal of Ornithology 2009, 126, 132; Steiof/Altenkamp/
Baganz, Berichte zum Vogelschutz 2017, 69, 70, die selbst bei Einzelbüschen ein erhöhtes Kolli-
sionsrisiko annehmen.
41 Loss/Will et al., The Condor 2014, 8, 19.
42 Dies., The Condor 2014, 8, 16, wobei diese Metaanalyse ausschließlich auf Daten aus den USA 
zurückgreift.
43 Beispiele bei Steiof/Altenkamp/Baganz, Berichte zum Vogelschutz 2017, 69, 82.
44 Bspw. können Schmutzablagerungen auf der Glasscheibe dazu führen, dass Vögel aus kurzer 
Distanz das Glas doch wahrnehmen. So wird teilweise als Schutzmaßnahme empfohlen, das Glas 
seltener zu reinigen Koszela, Vermeidung von Vogelschlag, 2014, S. 45 f.
45 Elle/Weerts et al., Berichte zum Vogelschutz 2013, 135, 137.
46 Klem, Wilson Bulletin 1989, 606, 617.
47 Mit einem solchen System Elle/Weerts et al., Berichte zum Vogelschutz 2013, 135, 137 ff.
48 Hager/Cosentino et al., PloS one 2013, doi: 10.1371/journal.pone.0053371, S. 9; Elle/Weerts 
et al., Berichte zum Vogelschutz 2013, 135, 137 ff.; Dunn, Journal of Field Ornithology 1992, 302, 
307; Klem, Journal of Field Ornithology 1990, 120, 125 f.
49 Schmid/Doppler et al., Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, 2. Aufl. 2012, S. 8.
50 Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, Vögel und Glas, 2016, S. 5.
51 Hager/Cosentino et al., PloS one 2013, doi: 10.1371/journal.pone.0053371, S. 5, die statt dem 
Begriff Umgebungsattraktivität „mortality ‚signature‘“ verwenden; ähnlich Borden/Lockhart 
et al., The Ohio Journal of Science 2010, 44, 50 f.
52 Borden/Lockhart et al., The Ohio Journal of Science 2010, 44.
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